
 

 

Satzung zur Teilaufhebung der Erhaltungssatzung „Alt-Böckingen“ VII  

für das Flurstück Nr. 6678 in Heilbronn-Böckingen 
 

Auf der Grundlage von § 172 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
348), in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 

24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37) hat der Gemeinderat 
der Stadt Heilbronn in seiner Sitzung am 30.04.2026 folgende Satzung beschlossen: 

 

Satzung zur Teilaufhebung der Erhaltungssatzung „Alt-Böckingen“ VII  
für das Flurstück Nr. 6678 in Heilbronn-Böckingen 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich der Satzung zur Teilaufhebung der Erhaltungssatzung „Alt-Böckingen“ VII umfasst 

das Flurstück Nr. 6678 mit dem Gebäude Klingenberger Straße 128/1 in Heilbronn-Böckingen. Der 

Geltungsbereich ist im Lageplan vom 19.03.2026 umgrenzt. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung.  

 

§ 2 

Teilaufhebung 

 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs gemäß § 1 dieser Satzung wird die Erhaltungssatzung Alt-

Böckingen gemäß § 172 Abs. 1 BauGB aufgehoben. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
Hinweise 

 
Die Satzung zur Teilaufhebung der Erhaltungssatzung „Alt-Böckingen“ VII – bestehend aus diesem 

Satzungstext und dem Lageplan vom 19.03.2026 – liegt bei der Stadt Heilbronn, Planungs- und 

Baurechtsamt, Cäcilienstraße 45, 1. Obergeschoss, Zimmer C 1.49, während der Dienststunden für 
jedermann kostenfrei zur Einsicht bereit. Über den Inhalt der Satzung kann auf Wunsch Auskunft erteilt 
werden. Wir bitten darum, für die Einsichtnahme einen Termin zu vereinbaren (E-Mail: 

bauleitplanung@heilbronn.de oder Tel: 07131/56-2712).  
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Ausgefertigt!       Gefertigt  
 

Heilbronn,       Heilbronn, 19.03.2026 

Stadt Heilbronn      Stadt Heilbronn 
Bürgermeisteramt      Planungs- und Baurechtsamt  
In Vertretung       In Vertretung  
 

 

 

 
Ringle        Schoch 
Bürgermeister       Stellvertr. Amtsleiter  


